
 

Hausordnung 
der Kreisverwaltung des Landkreises Verden 

 

Geltungsbereich und Hausrecht 

Die Hausordnung gilt für alle Besucherinnen und Besucher sämtlicher Gebäude, Einrichtungen 
und Objekte des Landkreises Verden inkl. der Außengelände. 

Das Hausrecht wird durch die Landrätin/den Landrat oder die jeweils beauftragten Personen 
ausgeübt. 
 

Verhaltensregeln 

 Ruhiges und freundliches Verhalten mit Rücksicht auf Andere ist Bedingung. 

 Niemand darf beleidigt, beschimpft oder angegriffen werden. 

 Die Gebäude und die Einrichtung dürfen nicht verschmutzt oder beschädigt werden. 

 Rauchen innerhalb der Gebäude ist verboten.  

 Der Konsum von Alkohol ist verboten. 

 Müll ist in den Abfalleimern zu entsorgen. 

 Tiere sind in Gebäuden verboten, mit Ausnahme von Blinden- und Diensthunden sowie Tieren, 
die dem Fachdienst Veterinärdienst und Verbraucherschutz vorzustellen sind. 

 Waffen und gefährliche Gegenstände sind verboten, mit Ausnahme für die Polizei, den 
Sicherheitsdienst und der Waffen, die bei der Waffen- und Jagdbehörde vorzustellen sind. 

 Prospekte, Werbung und Infomaterial darf nur mit Genehmigung ausgelegt oder angebracht 
werden. 

 Fotografieren sowie Bild- und Tonaufnahmen sind nur mit Genehmigung erlaubt. 

 Betteln, Hausieren und jede Art des An- und Verkaufs von Waren sind verboten. 

 Feuermelder und Feuerlöscher sind nur im Not-/Brandfall zu benutzen. 

 Fundsachen sind an der Information/dem Empfang des jeweiligen Gebäudes abzugeben. 
 

Was passiert bei einem Verstoß gegen die Regeln? 

 Die Gebäude, Einrichtungen und Objekte einschließlich des Außengeländes des Landkreises 
Verden sind nach Aufforderung durch eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter sofort zu 
verlassen. 

 Ein Hausverbot kann ausgesprochen werden. 

 Es kann zu einer Anzeige bei der Polizei kommen. 

 Für Schäden haftet der Verursacher. Dieser wird hierfür ersatzpflichtig gemacht. 

 

Die Hausordnung tritt am 01.04.2022 in Kraft. 

 

Verden (Aller), 11. März 2022 
 
 
Der Landrat 
 
 
gez. Bohlmann 
  


